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Tausch bzw. Änderung von Wohnungseingangstüren


Weisung



 
	


Grundsätzlich ist beim Tausch bzw. der Änderung von Wohnungseingangstüren darauf zu achten, dass "Brandschutz“ und "Barrierefreiheit“ Schutzziele nach der Bauordnung für Wien (BO) sind, sodass sie baurechtlich höher zu bewerten sind als der Einbruchsschutz. In diesem Sinne werden folgende Festlegungen getroffen:
1. Genehmigungspflicht und Anwendbarkeit des §68 BO
Sollen in einem Bestandsgebäude die Durchgangslichten von Türen (nutzbare Breite und nutzbare Höhe) verändert werden, so ist hierfür eine Bauanzeige bzw. eine Baubewilligung erforderlich. Können dabei die gesetzlich festgelegten Bauvorschriften (BO und OIB-Richtlinien) nicht eingehalten werden, ist im Sinne des § 68 BO darzulegen, inwiefern die Einhaltung dieser Bestimmungen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Gleichzeitig sind die Gründe, die für die Ausführung der Baumaßnahmen sprechen, mit den Gründen, die infolge der nicht vollständigen Einhaltung von Bestimmungen hinsichtlich des barrierefreien Bauens dagegensprechen, abzuwägen.
2. Barrierefreiheit und Brandschutz
2.1. Einflügelige Türen:
2.1.1 Nutzbare Breite und Höhe der Durchgangslichte
Grundsätzlich dürfen jene Maße nicht unterschritten werden, die zum Zeitpunkt der Bewilligung der Originaltür gesetzlich vorgeschrieben waren. Gab es keine gesetzlichen Vorschriften, dürfen - sofern die nutzbare Breite der Durchgangslichte nicht breiter als 90 cm bzw. die nutzbare Höhe der Durchgangslichte nicht höher als 200 cm ist - die bestehende nutzbare Breite und Höhe der Durchgangslichte grundsätzlich nicht verringert werden. In sinngemäßer Anwendung der Begriffsbestimmungen zu den OIB-Richtlinien (Ausgabe 2019) dürfen das Türblatt (in 90°geöffnetem Zustand) und die Zarge die nutzbare Breite der Durchgangslichte insgesamt um maximal 5 cm reduzieren.
2.1.2 Brandschutz
Erfolgt keine Änderung der Durchgangslichte, wird keine Verbesserung des Brandschutzes gefordert (bewilligungs- und anzeigefreie Sanierung). Bei Veränderung der Durchgangslichte ist eine Tür EI2 30 einzubauen.
Werden im Zuge von baulichen Änderungen bestehende Wohnungseingangstüren (keine EI2 30-Türe) geringfügig versetzt (z.B. durch Einbeziehen eines Gangteiles), können im Einzelfall diese Türen, sofern sie brandschutztechnisch verbessert werden (z.B. durch wohnungsseitige Verkleidung), weiterhin verwendet werden. Der Punkt 2.1.1 gilt sinngemäß.
2.2 Zweiflügelige Türen:
2.2.1 Nutzbare Breite und Höhe der Durchgangslichte
Grundsätzlich dürfen jene Maße nicht unterschritten werden, die zum Zeitpunkt der Bewilligung der Originaltür gesetzlich vorgeschrieben waren. Gab es keine gesetzlichen Vorschriften, dürfen - sofern die nutzbare Breite der Durchgangslichte nicht breiter als 90 cm bzw. die nutzbare Höhe der Durchgangslichte nicht höher als 200 cm ist - die bestehende nutzbare Breite und Höhe der Durchgangslichte des Gehflügels grundsätzlich nicht verringert werden (analog Pkt. 2.1.1), es sei denn, es verbleibt eine nutzbare Breite der Durchgangslichte von zumindest 60 cm und es wird in Anwendung des § 2 WBTV der Stehflügel automatisiert. In Anwendung der §§ 68 und 119 Abs. 3 BO kann von der sofortigen Automatisierung im Sinne der anpassbaren Gestaltung abgesehen werden, wenn eine für Automatisierung geeignete Tür eingebaut und eine Leerverrohrung für den Antrieb hergestellt wird.
2.2.2 Brandschutz
Erfolgt keine Änderung der Durchgangslichte, wird keine Verbesserung des Brandschutzes gefordert (bewilligungs- und anzeigefreie Sanierung). Bei Veränderung der Durchgangslichte ist eine Tür EI2 30 einzubauen.

Werden im Zuge von baulichen Änderungen bestehende Wohnungseingangstüren (keine EI2 30-Türe) geringfügig versetzt (z.B. durch Einbeziehen eines Gangteiles), können im Einzelfall diese Türen, sofern sie brandschutztechnisch verbessert werden (z.B. durch wohnungsseitige Verkleidung), weiterhin verwendet werden. Der Punkt 2.2.1 gilt sinngemäß.
Aktualisierung, Jour fixe 367:
Der nachträgliche Einbau von Brandschutztüren anstelle von Wohnungseingangstüren ohne brand-
schutztechnische Anforderung ist eine geeignete Maßnahme um die Sicherheit von Bewohner*innen 
und Besucher*innen in Bestandsobjekten zu erhöhen. Sofern der Tausch der gesamten Türe (Zarge 
und Türblatt) technisch nur mit erheblichem Aufwand realisiert werden kann, gelangen andere Syste-
me (Hüllzarge und Türblatt) zum Einsatz.  Durch die Verwendung von Hüllzargen kommt es aber un-
weigerlich zur Verringerung der nutzbaren Durchgangslichte der Wohnungseingangstür und damit 
zur Frage der baurechtlichen Zulässigkeit. 

Die nutzbare Durchgangsbreite von Wohnungseingangstüren war bis zum Februar 1991 in der Bau-
ordnung für Wien nicht definiert. Ebenso war die barrierefreie Gestaltung von Gebäuden baurechtlich 
nicht verankert. Erst durch § 106a BO (LGBl. Nr. 33/1991) wurden Anforderungen an die barrierefreie 
Gestaltung und an die nutzbare Durchgangsbreite von Wohnungseingangstüren (85 cm) gesetzlich 
geregelt. 

Gemäß OIB-RL 4 Pkt. 9 sind bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf be-
stehende Bauwerksteile für bestehende Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderun-
gen dieser OIB-Richtlinie zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Be-
standes nicht verschlechtert wird.  

[bookmark: _GoBack]Unter diesen Voraussetzungen und im Sinne einer Schutzzielabwägung sind daher in Gebäuden, die 
vor 1991 errichtet wurden, solche brandschutzverbessernden Maßnahmen vorrangig gegenüber einer 
minimalen Verringerung (max. 5 cm) der bestehenden Durchgangsbreite zu betrachten und baurecht-
lich zulässig. Zivilrechtliche Verpflichtungen oder Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt.
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